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KREISSTADT HOFHEIM AM TAUNUS
- Stadtverordnetenversammlung -

Vorlage-Nr: STV2023/132Gemeinsamer Antrag der 
Fraktionen: FDP, FWG, CDU

Datum: 18.09.2023

Vorgesehene Beratungsfolge:
Stadtverordnetenversammlung Beschlussfassung

Neugestaltung der Zeilsheimer Straße und spätere Umbenennung 
in Zeilsheimer Allee

Die Zeilsheimer Straße ist eine wichtige Zufahrtsstraße der Kreisstadt Hofheim am Taunus. 
Leider weist die Straße derzeit keine klare Trennung der verschiedenen Nutzungsbereiche 
auf und durch die zum größten Teil bis zur Grundstücksgrenze reichende Bebauung gibt es 
so gut wie kein Grün in der Straße.

Wir schlagen daher vor, die Zeilsheimer Straße durch die Anpflanzung von Bäumen neu als 
Allee zu gestalten. Die Bepflanzung sollte bei der Einmündung in den Schmelzweg bis zur 
Einmündung in die Elisabethenstraße reichen. Dabei sollen zwischen den Alleebäumen und 
den privaten Grundstücksgrenzen sowohl ein Fahrradweg als auch ein ausreichend breiter 
Fußgängerbereich vorgesehen werden.

Durch die vorgeschlagene Maßnahme soll in keinem Fall die Nutzung des Sportplatzes 
beeinträchtigt bzw. erschwert werden. Die für den Sportplatzbetrieb vorhandenen Pkw-
Stellplätze sollen nicht reduziert werden, möglicherweise kann deren Anzahl sogar erhöht 
werden.

Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas in der Stadt und zur 
Beschattung von Fußweg, künftigem Fahrradweg und Straße. Zudem würde sich Hofheim 
für Besucher schöner und einladender präsentieren.

Nach Fertigstellung der Baumallee wollen wir zeitgerecht den ergänzenden Antrag stellen, 
die Zeilsheimer Straße in Zeilsheimer Allee umzubenennen.
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Wir bitten daher den Magistrat, zu prüfen, ob es kurzfristig möglich ist,

1. ein Planungsbüro zu beauftragen, das feststellen soll, ob und – wenn ja – wie die 
Zeilsheimer Straße in eine Allee umgewandelt werden kann.

2. sodann das Ergebnis des Planungsbüros dem Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt 
und Verkehr zur Kenntnisnahme vorzulegen.

3. im Falle einer positiven Prüfung für die Neugestaltung der Zeilsheimer Straße zur 
Zeilsheimer Allee eine entsprechende Haushaltsposition im Haushalt 2024 vorzusehen.

4. im Falle einer positiven Prüfung die Bau- und Pflanzarbeiten für die Baumallee 
möglichst zügig in 2024 oder 2025 anzugehen.

gez. gez. gez.
Michaela Schwarz Andreas Nickel Alexander Tulatz
(FDP) (FWG) (SPD)


